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1. Zusätzliche Studienplätze, deren Vorhandensein erst in einem Rechtsstreit 

als Folge unzureichender Kapazitätsausnutzung nachgewiesen wird, sind nur 

unter den Bewerbern zu verteilen, die gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch 

genommen haben. 

2. Übersteigt die Zahl der um Rechtsschutz nachsuchenden Studienbewerber 

die Zahl der verfügbaren „verschwiegenen“ Studienplätze, ist die Auswahl in 

erster Linie nach der zeitlichen Reihenfolge zu treffen, in der die Zulassungsan-

träge bei der Hochschule eingegangen sind. Als gleichzeitig eingegangen wer-

den diejenigen Anträge behandelt, die bis zum In-Kraft-Treten der maßgebli-

chen Zulassungszahl-Verordnung gestellt wurden. Anträge, mit denen nach die-

sem Zeitpunkt bei der Hochschule um Zuweisung eines Studienplatzes außer-

halb der festgesetzten Quote nachgesucht wird, sind als zeitgleich zu betrach-

ten, wenn sie am selben Tag eingegangen sind. Wenn mehr gleichzeitig gestell-

te Anträge als Studienplätze vorhanden sind, wird nach dem Qualifikationsrang 

differenziert. Dazu wird der Quotient gebildet aus dem persönlichen Rang des 

Bewerbers auf der Qualifikationsrangliste und dem Grenzrang des letzten aus-

gewählten Bewerbers, wie sie sich aus dem ZVS-Ablehnungsbescheid ergeben. 

3. Vergibt die Hochschule über die festgesetzte Zulassungszahl hinaus einen 

Studienplatz an einen Bewerber, der keinen Antrag auf Erlass einer einstweili-

gen Anordnung gestellt hatte, so ist dies in der Regel nicht auf die im gerichtli-

chen Verfahren ermittelte Kapazität anzurechnen. 

OVG Koblenz, Beschl. v. 30.1.2003 - 6 D 11965/02  

Zum Sachverhalt: 

Die Beschwerde der Ast. hatte Erfolg. Der Beschluss des VG, mit dem ihr nur ein An-

spruch auf Teilnahme an einem Nachrückverfahren zur Vergabe der über die festgesetzte 

Zulassungszahl hinaus ermittelten Studienplätze zugebilligt wurde, wurde vom OVG ab-

geändert und die Ag. verpflichtet, die Ast. zum Studium der Psychologie ab dem 1. Fach-

semester zuzulassen. 

Aus den Gründen: 

Anders als das VG hält es der Senat nicht für geboten, bei der Vergabe dieser drei zu-

sätzlichen, bisher „verschwiegenen“ Studienplätze auch solche Bewerber nach ihrer 

Rangstelle zu berücksichtigen, die nicht um Rechtsschutz nachgesucht haben. Nach der 

ständigen Rechtsprechung des bislang für das Hochschulzulassungsrecht zuständigen 1. 

Senats des OVG, der sich der erkennende Senat anschließt, sind zusätzliche Studienplät-

ze, deren Vorhandensein erst in einem Rechtsstreit als Folge unzureichender Kapazitäts-

ausnutzung nachgewiesen wird, unter den Bewerbern zu verteilen, die gerichtlichen 

Rechtsschutz in Anspruch genommen haben. Dies geht auf die Entscheidung des BVerfG 
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vom 9.4.1975 (BVerfGE 39, 258 [276]) zurück, in der betont wird, dass ein hochschulrei-

fer Bewerber um einen Studienplatz, den er im gerichtlichen Verfahren über die festge-

setzte Zulassungszahl hinaus nachgewiesen hat, in seinem Grundrecht aus Art. 12 I GG 

verletzt wird, wenn seine Klage allein mit Rücksicht auf seine ungünstige Rangstelle ab-

gewiesen wird. Der verfassungsrechtlich gewährleistete Zulassungsanspruch ist danach 

rechtlich unabhängig von der Rangstelle des Bewerbers zu sehen. Werden nämlich in 

einem Prozess ungenutzte Studienplätze ermittelt, dann stehen sich bezüglich dieser 

Plätze nur noch die Hochschule und die kl. Bewerber gegenüber, während nichtklagende 

Bewerber mit besserer Rangstelle am Verfahren gar nicht beteiligt sind. Deshalb werden 

die letztgenannten Bewerber nicht in ihrem Recht auf Gleichbehandlung verletzt, wenn 

ein Bewerber mit ungünstiger Rangstelle erfolgreich gerichtlichen Rechtsschutz in An-

spruch nimmt. 

Auch hinsichtlich des Verfahrens zur Verteilung von Studienplätzen, die im gerichtlichen 

Verfahren über die festgesetzte Zulassungszahl hinaus ermittelt werden, folgt der Senat 

der Rechtsprechung des bisher zuständig gewesenen 1. Senats des OVG (vgl. OVG Kob-

lenz, Beschl. v. 17.10.1995 - 1 D 10679/95; v. 21.9.1999 - 1 D 11643/99): Übersteigt 

die Zahl der um Rechtsschutz nachsuchenden Studienbewerber die Zahl der verfügbaren 

„verschwiegenen“ Studienplätze, ist die Auswahl in erster Linie nach der zeitlichen Rei-

henfolge zu treffen, in der die Zulassungsanträge bei der Ag. eingegangen sind. Als 

gleichzeitig eingegangen werden diejenigen Anträge behandelt, die bis zum In-Kraft-

Treten der maßgeblichen Zulassungszahl gestellt wurden. Anträge, mit denen nach die-

sem Zeitpunkt bei der Hochschule um Zuweisung eines Studienplatzes außerhalb der 

festgesetzten Quote nachgesucht wird, sind als zeitgleich zu betrachten, wenn sie am 

selben Tag eingegangen sind. Wenn mehr gleichzeitig gestellte Anträge als Studienplätze 

vorhanden sind, wird in zweiter Linie nach dem Qualifikationsrang differenziert. Dazu 

wird der Quotient gebildet aus dem persönlichen Rang des Bewerbers auf der Qualifikati-

onsrangliste und dem Grenzrang des letzten ausgewählten Bewerbers, wie sie sich aus 

dem ZVS-Ablehnungsbescheid ergeben. Ist ein solcher nicht vorgelegt worden, wird der 

betreffende Ast. nach den Bewerbern mit nachgewiesener Rangziffer berücksichtigt. 

Von den im gerichtlichen Verfahren über die festgesetzte Zulassungszahl hinaus 

ermittelten drei Studienplätzen ist nach diesen Maßstäben ein Studienplatz der Ast. 

zuzuweisen. 

Diesem Anspruch der Ast. kann nicht entgegen gehalten werden, dass die Ag. nach Er-

gehen des verwaltungsgerichtlichen Beschlusses - ohne abzuwarten, ob dieser Beschluss 

rechtskräftig wird - bereits einen weiteren Bewerber zum Studium der Psychologie im 

ersten Fachsemester zugelassen hat, der nicht um gerichtlichen Rechtsschutz nachge-

sucht hatte. Zwar wird auch durch eine solche Zulassung verhindert, dass ein „ver-

schwiegener“ Studienplatz ungenutzt bleibt und insoweit eine mit Art. 12 I GG unverein-
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bare Folge eintritt. Gleichwohl ist die Vergabe eines Studienplatzes an einen Bewerber, 

der keinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt hatte, nicht auf die 

ermittelte Kapazität anzurechnen. Denn das BVerfG hat in seiner bereits erwähnten Ent-

scheidung vom 9.4.1975 (BVerfGE 39, 258) nicht nur darauf hingewiesen, dass die vor-

handene Ausbildungskapazität in vollem Umfang zu nutzen ist; es hat darüber hinaus - 

wie bereits erwähnt - Ausführungen dazu gemacht, an wen die im Prozess nachgewiese-

nen ungenutzten Studienplätze zu vergeben sind. In diesem Zusammenhang hat es einen 

rechtlich bedeutsamen Unterschied zwischen kl. Bewerbern und solchen gesehen, die 

ihren Ablehnungsbescheid haben bestandskräftig werden lassen. Die Effektivität des 

Rechtsschutzes der Ast. wäre nicht gewährleistet, wenn ihre Studienzulassung daran 

scheitern würde, dass ein Bewerber eingeschrieben wurde, der nicht um gerichtlichen 

Rechtsschutz nachgesucht hatte. 

Demgegenüber ist die Zulassung einer Studienbewerberin, die beim VG einen Antrag 

auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt hatte, auf die ermittelte Kapazität anzu-

rechnen (vgl. auch VGH Kassel, NVwZ-RR 2001, 448 zum Fall der so genannten Überbu-

chung im ZVS-Vergabeverfahren). Dies wirkt sich aber nicht zum Nachteil der Ast. aus. 
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